
Herrn A. BAUCH oder Herrn P. HERKENRATH 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen 
Fachbereich 24 - Artenschutz, Vogelschutzwarte - 

Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen

einzureichen. Vordrucke für den Antrag auf Zulassung kön-
nen schriftlich beim Landesamt angefordert oder im Internet 
aufgerufen werden:

http://www.lanuv.nrw.de/natur/jagd/falknerpruefung/

Dem Antrag sind ein amtliches Führungszeugnis, das nicht 
älter als sechs Monate sein darf, ein Nachweis über die  
bestandene Jägerprüfung nach § 11 Absatz 5 oder § 19 
Absatz 2 DVO LJG-NRW (beglaubigte Fotokopie des 
Jagdscheins oder des Jägerprüfungszeugnisses, oder eine 
schriftliche Bestätigung der Unteren Jagdbehörde, dass die 
Antragstellerin/der Antragsteller dort als Jagdscheininha- 
berin/Jagdscheininhaber gemeldet ist) und ein Nachweis 
über die Einzahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von 120,- 
Euro beizufügen (Kopie der Überweisung). Für das Zulas-
sungsverfahren ist eine gesonderte Verwaltungsgebühr in

224 Bekanntmachung 
 Landesamt für Natur, 
 Umwelt und Verbraucherschutz 
 Nordrhein-Westfalen 
 Termin der Falknerprüfung 2019

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses ist der Termin für die Falknerprüfung des Jahres 
2019 im Lande Nordrhein-Westfalen gemäß § 14 Absatz 3 
der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(DVO LJG-NRW) festgesetzt worden auf:
Dienstag, den 19. März 2019 bis Freitag den 22. März 2019

Wenn es die Anzahl der zugelassenen Bewerber erfordern 
sollte, wird die Prüfung an weiteren Tagen fortgesetzt.

Die Falknerprüfung ist abzulegen beim

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen 

Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen

Die Anträge auf Zulassung zur Falknerprüfung sind spätes-
tens einen Monat vor dem Prüfungstermin bei
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70

 Münster, den 23. November 2018 Nummer 47

Hinweis

Die letzte Ausgabe des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Münster erscheint am Freitag, dem  
21. Dezember 2018 als Nummer 51.

Der Redaktionsschluss hierzu ist am Freitag, dem 14. Dezember 2018, 10:00 Uhr.

Der Erscheinungstermin der ersten Ausgabe Amtsblatt Nr. 1/2 des Jahres 2019 ist am Freitag,  
dem 11. Januar 2019. 

Hierzu ist am Montag, dem 07. Januar 2019, 09:00 Uhr Redaktionsschluss.
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Höhe von 30,- Euro zu entrichten. Insgesamt sind demzu- 
folge 150 Euro zu überweisen.

Im Auftrag 
gez. HERKENRATH

Leiter der Vogelschutzwarte Nordrhein-Westfalen im LANUV
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 337-338

225  Bekanntmachung des zweckverbandes „schienen- 
personennahverkehr (sPNV) Münsterland“

Die 20. Sitzung der Verbandsversammlung der fünften 
Wahlperiode des Zweckverbandes „Schienenpersonennah- 
verkehr (SPNV) Münsterland“ findet statt am Montag, 
26.11.2018, 13.30 Uhr, im großen Sitzungssaal Raum A 001 b, 
c des Bildungszentrums der Handwerkskammer Münster, 
Echelmeyerstraße 1, 48163 Münster.

Öffentlicher Teil: 

1.  Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
01.10.2018    
- Sitzungsvorlage Nr. 30 / 2018 -

2.  Haushalt 2017; hier: Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2017 und Entlastung des Verbandsvor-
stehers sowie Beschluss über die Verwendung des Jah-
resergebnisses

 - Sitzungsvorlage Nr. 31 / 2018 -  

3.   Haushalt 2019; hier: Haushaltssatzung und Stellen-
plan für das Haushaltsjahr 2019 sowie das Investiti-
onsprogramm 2018 - 2022

 - Sitzungsvorlage Nr. 32 / 2018 -

4. Tarifmaßnahme WestfalenTarif 2019   
 - Sitzungsvorlage Nr. 33 / 2018 -

5. Verbandsversammlung des NWL am 06.12.2018
 - Sitzungsvorlage Nr. 34 / 2018 - 

6. Haushaltsplan NWL 2019 
 - Sitzungsvorlage Nr. 35 / 2018 - 

7.  Aktuelle Betriebssituation EuroBahn 
 - Sitzungsvorlage Nr. 36 / 2018 -

8. Mitteilungen und Anfragen

8.1   Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbandsvor-
stehers

   1. Verlängerung der RE 2 nach Osnabrück
 2. Fahrplanwechsel Dezember 2018                                                                   
 3. Sachstand Betriebsaufnahme Hellweg-Netz                   
 4. Inbetriebnahme Münster-Mecklenbeck   
 5. Digitales Ratsinformationssystem des NWL      
 6.  Qualitätsoffensive im NWL: Ursachen für Leis-

tungsmängel und Handlungsoptionen des NWL
 7.  Runder Tisch Fachkräftemangel SPNV (Branchen- 

initiative NRW)
 8.  Standardisierte Bewertung Münster – Sendenhorst 

und Harsewinkel – Gütersloh – Verl    

8.2  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 

Nicht öffentlicher Teil:

11.  Neustrukturierung des NWL und Finanzierung der 
künftigen Aufgaben des NWL und der MZV

 - Sitzungsvorlage Nr. 37 / 2018 -

12.  Verwendung von Mitteln nach § 11 ÖPNVG NRW  
 - Sitzungsvorlage Nr. 38 / 2018 -

13. Mitteilungen und Anfragen 

13.1.  Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbandsvor-
stehers 

13.2.  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 338

226 Tagesordnung
  9. sitzung der Verbandsversammlung des zweck- 

verbandes für das studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Emscher-Lippe am 27.11.2018, 14.00 
Uhr, im studieninstitut Emscher-Lippe, schiller- 
str. 26 in 46282 Dorsten, Raum 9

Öffentlicher Teil: 

1. Aktuelle Entwicklung in der Fortbildung

2. Umschulungsprüfungsordnung

3.  Änderung der Verbandssatzung in Bezug auf die  
öffentliche Bekanntmachungsart und die redaktionel-
le Anpassung des § 3 Absatz 3 der Satzung (Bewer-
berauswahlverfahren)

4. Änderung der Entgeltordnung

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2017;
  Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz, Anhang mit 

Jahresbericht

  Vorstellung des durch das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Bottrop geprüften Jahresabschlusses 2017, Ent-
scheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetra-
ges, Entlastung des Verbandsvorstehers

6.  Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2019 
und Beschlussfassung

7. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

8.  Genehmigung der Einstellung einer Sachbearbeiterin 
im Bereich Fortbildung

Recklinghausen, 15.11.2018

Bennarend 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 338
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